
Grundkonzept für ein kirchliches Haushalts- und Rechnungswesen  
auf der Basis der kirchlichen Doppik1 
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1. Ziele der Einführung 
Die evangelischen Kirchen in Deutschland sind durch die Haushaltsordnungen ver-
pflichtet, ihre Haushalte wirtschaftlich und sparsam zu führen und das für die Aufgaben-
erfüllung notwendige kirchliche Vermögen zu erhalten. Zukünftigen Generationen soll 
das notwendige Vermögen weiterhin zur Verfügung stehen; das soll das Rechnungswe-
sen nachvollziehbar aufzeigen (Transparenz). Um die Steuerung des Mitteleinsatzes zu 
verbessern, wurde das Ressourcenaufkommens- und Ressourcenverbrauchskonzept 
weiterentwickelt. Es werden mehr Informationen für die langfristige Planung zur Verfü-
gung gestellt und die Auswirkungen der Planungen auf das kirchliche Vermögen aufge-
zeigt, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Grundsätzlich können die Ziele des künf-
tigen Haushalts- und Rechnungswesens sowohl mit Hilfe einer erweiterten Kameralistik 
als auch mit einer kirchlichen doppelten Buchführung (= kirchliche Doppik) umgesetzt 
werden. 

Im Haushaltsbuch wird das Mittelaufkommen2 und der Mittelbedarf in einer aufgaben-
orientierten oder in einer organisationsorientierten Gliederung dargestellt, so dass Ve-
rantwortungsbereiche klar abgegrenzt werden3. Zusammen mit der Darstellung der Zie-
le, die durch den Ressourceneinsatz erreicht werden sollen, werden wichtige Informati-
onen für eine verbesserte Steuerung des kirchlichen Handelns geliefert. Die interne und 
die externe Kommunikation soll durch die Vereinbarung der Ziele, für die die Ressour-
cen eingesetzt werden, und von Indikatoren, die Hinweise für die Zielerreichung geben, 
verbessert werden. Zudem soll im Jahresabschluss der Mittelverbrauch dokumentiert 
werden und ob die Ziele damit erreicht werden konnten. Daraus gilt es, für die zukünfti-
gen Planungen zu lernen. Ein empfängerorientierter Steuerungskreislauf soll entstehen. 

Der Generationengerechtigkeit dient, dass die durch die Abnutzung von Sachanlagegü-
tern entstehenden Wertverluste (Abschreibungen) regelmäßig wieder erwirtschaftet 
werden sollen4. Sie sollen nicht für andere Verwendungen zur Verfügung stehen, son-
dern werden in der Substanzerhaltungsrücklage für Werterhaltungsmaßnahmen und 
Sanierungen sowie Ersatzbeschaffungen reserviert.5  

Der besondere Nutzen der Doppik liegt vor allem in der integrierten Buchführung ein-
schließlich der Veränderungen der Bestandteile des Vermögens und der Schulden6, 
ebenso in der standardisierten periodengerechten Darstellung der Veränderungen des 
Reinvermögens durch Aufwendungen und Erträge.  

Durch die Umstellung auf den doppischen Kontenplan werden in der Praxis anzutref-
fende uneinheitliche Gruppierungslisten gestrafft und systematisiert. Zudem werden mit 
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der Einführung der kirchlichen Doppik die Prozessabläufe für die Rechnungslegung der 
kirchlichen Haushalte hinterfragt, so dass Optimierungspotenzial deutlich wird.  

 

2. Kirchliche Besonderheiten und ihr Hintergrund 

Wichtigste kirchliche Besonderheiten sind die Regelungen der öffentlich-rechtlichen 
Haushaltswirtschaft7, der alle evangelischen Landeskirchen durch ihre Verfassungen 
unterliegen, und dass als steuererhebende Körperschaft keine Gewinne angestrebt 
werden. Die kirchliche Doppik orientiert sich daher an den im Handelsgesetzbuch fest-
gelegten Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung sowie an den Vorschriften des 
Steuerrechtes, weicht aber davon ab, wo kirchliche Bedarfe es erfordern8.  

Auch die kommunalen Regelungen zum neuen Haushalts- und Rechnungswesen die-
nen als Referenzmodelle, sie sind jedoch uneinheitlich und entsprechen nicht immer 
den Bedarfen der kirchlichen Praxis. Beispielsweise gilt dies für die Vorschrift der Fi-
nanzdeckung der kirchlichen Rücklagen: 

In einer kirchlichen Bilanz es geht darum, die Verpflichtung zum langfristigen Erhalten 
des kirchlichen Vermögens, z.B. von historischen Kirchen, nachvollziehbar zu verdeutli-
chen und somit die kirchliche Aufgabenerfüllung auch für nachfolgende Generationen 
sichern zu können. Es gibt daher spezielle Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften. 
Beispielsweise steht in einer kirchlichen Bilanz nicht immer ein Verkehrswert des kirch-
lichen Vermögens. Es geht nicht um eine (Mindest-)Verwertbarkeit der aufgezeigten 
Werte, denn anders als in der kaufmännischen Bilanz steht der Gläubigerschutz in einer 
kirchlichen Bilanz nicht im Vordergrund. Ein Markt ist zudem insbesondere für sakrales 
Vermögen - wie z.B. Kirchen und Kapellen - nicht vorhanden. Daher soll ein für die 
langfristige Erhaltung relevanter Sachwert9 und dessen Erhaltung über die Zeit doku-
mentiert werden, unabhängig von einem möglichen Verkaufswert und ob ein Markt vor-
handen ist10.  

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) dient im doppischen Haushalts- und Rech-
nungswesen insbesondere dazu, die Konten der Finanzbuchhaltung den Organisati-
onseinheiten und/oder kirchlichen Aufgabenfeldern für die Gliederung des Haushaltes 
und der Haushaltsergebnisse zuzuordnen. Für kirchliche Aufgabenfelder können Indika-
toren (z.B. für Mengen, Qualität und Wirkung als Zielerreichungshinweise) in das Sys-
tem eingegeben und im Zusammenhang mit den dafür nötigen Aufwendungen aufge-
zeigt werden. Zusätzlich kann eine interne Leistungsverrechnung in der Kosten- und 
Leistungsrechnung dargestellt werden, so dass die Kosten verursachungsgerecht zu-
geordnet werden und die tatsächlichen Kosten sichtbar werden. Den Umfang der KLR 
muss jede kirchliche Körperschaft anhand ihres Informationsbedürfnisses individuell 
festlegen. Die Gefahr der Erstellung von „Zahlenfriedhöfen“ sollte dabei im Blick sein. 
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3. Komponenten und Begriffe 
Die kirchliche Doppik besteht aus folgenden Bestandteilen:  

• für die Planung des Haushaltes:  
Ergebnishaushalt, Investitions- und Finanzierungshaushalt, Kapitalflussplanung 

• für den Jahresabschluss:  
Ergebnisrechnung, Investitions- und Finanzierungsrechnung, Kapitalflussrech-
nung, Bilanz und Anhang 

Ausgangspunkt ist die erstmalige Eröffnungsbilanz. Sie hat eine an die kaufmännische 
Bilanz angelehnte Gliederung11 und verwendet an einigen Stellen spezielle Begriffe. 
Der statt „Eigenkapital“ verwendete Begriff „Reinvermögen“ soll auf die wichtigste Funk-
tion der kirchlichen Bilanz hinweisen: das Aufzeigen der langfristigen Erhaltung des 
Vermögens, das der kirchlichen Körperschaft durch ihre Mitglieder oder Spender für die 
kirchliche Arbeit überlassen wurde. Es ist kein Kapital zur „eigenen“ Verwendung der 
kirchlichen Körperschaft, denn eine Kapitalisierung z. B. von für den Gottesdienst ge-
nutzten Kirchen ist vom Grunde her unvereinbar mit dem kirchlichen Selbstverständnis. 
Vermögensbestandteile, die dem Gottesdienst oder als Friedhof gewidmet sind, werden 
daher in der kirchlichen Bilanz auf der Aktivseite als „nicht realisierbares Vermögen“ 
bezeichnet. 

Teile des Reinvermögens werden in der kirchlichen Bilanz als Rücklagen dargestellt12, 
sie sind in der Regel zweckgebunden und dürfen nur in der Höhe ausgewiesen werden, 
die durch Finanzmittel gedeckt ist. Die Rücklagenbewirtschaftung mit ihrer Finanzde-
ckung erlaubt den kirchlichen Körperschaften eine flexible Haushaltswirtschaft, die 
Schwankungen in den Einnahmepositionen (z.B. Kirchensteuern) ausgleichen kann.  

Finanzdeckung ist zudem z.B. für den Sonderposten für zweckgebundene Spenden, 
Vermächtnisse, etc. und für bestimmte Rückstellungen und Verbindlichkeiten vorzuse-
hen. 

In der Haushaltsplanung werden nicht nur Erträge und Aufwendungen dargestellt, auch 
der Teil der Rücklagenbewirtschaftung, der sich auf das Ergebnis bezieht, wird in die 
Planung integriert. Die Bezeichnung lautet „Ergebnishaushalt“, nicht „Gewinn- und Ver-
lustrechnung (GuV) bzw. -planung“, denn als steuererhebende Körperschaft öffentli-
chen Rechts werden keine Gewinne angestrebt bzw. geplant.  
Zu- und Abgänge des kirchlichen Vermögens, die keine Aufwendungen oder Erträge 
sind (insbesondere Investitionen), obliegen in aller Regel dem Budgetrecht der kirchli-
chen Gremien. Für deren Genehmigung wird ein Investitions- und Finanzierungshaus-
halt aufgestellt, der die im Haushaltsjahr benötigten Mittel für Investitionen13 aufzeigt 
und deren Herkunft, z.B. eine Rücklagenentnahme.  
Im Ergebnishaushalt werden zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Aufwen-
dungen und Erträge dargestellt. Aufgrund der besonderen Rolle des Geldes14 in der 
kirchlichen Haushaltswirtschaft wird daher durch eine sehr vereinfachte 
Kapitalflussplanung15 zusätzlich die Veränderung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 
aufgezeigt. Dies dient insbesondere dafür, schon in der Planung aufzuzeigen, dass die 
vorgeschriebene Deckung der Rücklagen durch Finanzmittel nicht durch den Haushalt 
gefährdet wird.  
Im Jahresabschluss werden in der Ergebnisrechnung und in der Investitions- und Fi-
nanzierungsrechnung die tatsächlichen Buchungsergebnisse den Zahlen des Haus-
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en zu 

 

tert - auch durch weitere Berichte - 
nd es wird auf Risiken und Chancen hingewiesen. 

Weiterführende Erläuterungen zum Text: 

haltsplanes gegenübergestellt, um die Erkenntnisse für zukünftige Planungen nutz
können. Eine Kapitalflussrechnung dokumentiert zusätzlich die wesentlichen Zah-
lungsmittelflüsse. Dort unterbleibt eine Gegenüberstellung der Planwerte, denn es wird 
kein Erkenntnisgewinn gesehen, der den Aufwand rechtfertigt. Die Bilanz zeigt zu den 
Abschlusswerten die Werte der Eröffnungsbilanz, so dass die Veränderungen deutlich
werden und sichtbar wird, ob die Erhaltung des Vermögens gelungen ist. Im Anhang 
werden die wesentlichen Rechnungspositionen erläu
u
 
 

                                            
1 Doppik ist ein inzwischen etablierter Begriff aus der Betriebswirtschaftslehre. Er steht ursprünglich für 
„Doppelte Buchführung in Konten“, meint hier jedoch das um die Haushaltswirtschaft erweiterte Buchfüh-
rungs- und Darstellungssystem im öffentlichen Bereich. Daher bedeutet er hier „doppelte Buchführung in 
Körperschaften“. Für das neue kirchliche Finanzwesen kommen weitere Elemente zur Doppik hinzu: Ziel-

s 

 nicht erwirtschaftete Absetzung für Abnutzung (Abschreibung) von kirchlichem Sachan-

rganisationsbereiche einher, so 

e-

ystem 
le. 

esetz des Bundes und der Länder, HGrG: 

orientierung und Outputsteuerung, hin zu einem Steuerungskreislauf. 
2 Der Begriff „Mittel“ wird hier synonym zum Begriff „Ressourcen“ verwendet, d.h. es sind sowohl zah-
lungswirksame als auch zahlungsunwirksame Zu- und Abgänge des kirchlichen Vermögens gemeint, die 
dem Budgetrecht der kirchlichen Gremien unterliegen. Für die erweiterte Kameralistik bedeutet dies, das
im neuen kirchlichen Finanzwesen auch zahlungsunwirksame Vorgänge aufgenommen werden wie bei-
spielsweise eine
lagevermögen. 
3 In der Regel geht das mit einer Budgetierung dieser Aufgaben- oder O
dass Ressourcen- und Fachverantwortung zusammengeführt werden. 
4 ggf. abzüglich der Auflösung von zugehörigen Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse 
5 Kann dies aufgrund fehlender Finanzmittel nicht erreicht werden, ist der Fehlbetrag in der Position „D
ckungslücke Substanzerhaltungsrücklage“ unter dem Bilanzstrich oder im Anhang zu dokumentieren. 
6 In der erweiterten Kameralistik werden hierfür Verbundbuchungen eingesetzt, die im kameralen S
möglich, aber (noch) nicht integriert sind. Das Vorgehen zeigen umfangreiche Buchungsbeispie
7 vgl. als Referenzmodell das Haushaltsgrundsätzeg
http://www.gesetze-im-internet.de/hgrg/index.html  
8 Möglich ist dies aufgrund des verfassungsmäßig geschützten Selbstbestimmungsrechtes der evangeli-
schen Kirchen in Deutschland, in dessen Rahmen die Kirchen nicht an die Vorschriften des Handels- und 

tet. 

ng 
ufbaus der 

irchliche Finanzwesen 
lung der EKD oder unter 

Steuerrechts gebunden sind. 
9 In der Regel sind dies Anschaffungs-/Herstellungskosten, in der Eröffnungsbilanz ein in einem verein-
fachten Verfahren ermittelter Sach- bzw. Zeitwert. Für eine Neubeschaffung muss ein Inflationsausgleich 
hinzukommen, durch die Substanzerhaltungsrücklage wird jedoch ein wesentlicher Beitrag dazu geleis
10 Die Ordnungen für das kirchliche Finanzwesen erlauben – abweichend vom Sachwert - die Kirchen 
und Kapellen mit einem Ersatzwert von je 1 Euro in die kirchliche Bilanz aufzunehmen. Der Ressourcen-
verbrauch ist dennoch zu erwirtschaften und der Substanzerhaltungsrücklage zuzuführen. Somit werden 
Nebenrechnungen notwendig, denn eine Abschreibung wird nicht automatisiert aus der Anlagenrechnu
übernommen. Das Reinvermögen schwankt dann im Zeitablauf: Es wächst während des A
Substanzerhaltungsrücklage und schwindet bei Sanierungen oder Ersatzbeschaffungen.  
11 Das Schema der kirchlichen Bilanz ist zusammen mit den Ordnungen für das k
vom Rat der EKD erlassen worden. Siehe Rechtssamm
http://www.ekd.de/kirchenfinanzen/finanzen/757.html.  
12 Bei der kirchlichen Rücklagenbewirtschaftung handelt es sich betriebswirtschaftlich um eine Verschie
bung der Darstellung im Reinvermögen: entweder aus dem Bilanzergebnis in die Rücklage bei Rückla-
genzuführungen aus dem Haushalt (oder bei Rücklagenentnahmen umgekehrt) oder aus der Rücklage in 

-

http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebswirtschaftslehre
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reibungen ab-
gezogen und geplante Investitionen hinzugerechnet. In den landeskirchlichen Verwaltungen wird zusätz-
lich z.B. eine absehbare Veränderung der Versorgungsrückstellungen herausgerechnet. 

den Vermögensgrundbestand bei Rücklagenentnahmen für Investitionen (oder umgekehrt bei Verkä
mit Rücklagenzuführung des Erlöses). 
13 auch Mittel für die Tilgung von Darlehen oder für weitere das Budgetrecht betreffende Vorgänge 
14 siehe Finanzdeckung der Rücklagen in Gliederungspunkt 3. Die langfristige Sicherung der zweckge-
bundenen Finanzmittel (Rücklagen) ist zur Eigenfinanzierung zukünftiger kirchlicher Arbeit wichtig, weil 
die Kosten der Beschaffung von Fremdkapital nicht wie beim Kaufmann durch erzielte Gewinne gedeck
werden können (kein Leverage Effekt). Kirchliche Steuerzahler können sich durch Austritt entziehen, für
kommunale Steuerzahler ist dies nicht so leicht, daher haben Kirchen andere Bedarfe als Kommunen. 
15 In der Regel werden dabei vom geplanten Saldo des Jahresergebnisses nur die Absch
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